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RS OGH 1984/10/31 11Os120/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1984

Norm

StGB §105 Abs2 C

StGB §144 Abs2

StPO §86 Abs1

Rechtssatz

Zur Frage der Sittenwidrigkeit einer Drohung mit Strafanzeige: Wer sein Anzeigerecht wegen eines erwiesenen

Diebstahls bewußt mißbraucht, um dem Delinquenten eine Handlung abzunötigen (hier: Schadenersatzleistungen für

angeblich früher begangene Diebstähle), verstößt gegen die guten Sitten.
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